
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1932/3/18 2Ob321/32,
1Ob32/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1932

Norm

ABGB §918 III

ABGB §1295 IIf7a

ABGB §1333

Rechtssatz

Der Käufer, der den Kaufpreis vereinbarungsgemäß in ausländischer Währung zu entrichten hatte, muß dem

Verkäufer für den Schaden aufkommen, den dieser dadurch erlitt, daß die Bezahlung des Kaufpreises

schuldhafterweise verzögert wurde und der Kurs der ausländischen Zahlungswährung mittlerweile gefallen war.

Entscheidungstexte

2 Ob 321/32

Entscheidungstext OGH 18.03.1932 2 Ob 321/32

Veröff: SZ 14/77 (ähnlich bereits: SZ 7/193)

1 Ob 32/91

Entscheidungstext OGH 18.09.1991 1 Ob 32/91

Auch; Veröff: SZ 64/129
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